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Bei pünktlich zum Konferenzbeginn aufgeklartem Wetter 
begrüßte Burkhard Jung, Vorsitzender des BDU-Fachverbands 
Sanierungs- und Insolvenzberatung, die rund 250 Teilnehmer 
im ehrwürdigen Bankettsaal des Grandhotels auf dem Peters-
berg. Trotz guter Konjunktur wachse die Consultingbranche 
deutlich, wenn auch ein erheblicher Preisdruck gerade bei 
der Erstellung von Sanierungsgutachten feststellbar sei. Und 
auch die gesetzlichen Veränderungen, sei es das 2012 in Kraft 
getretene ESUG oder das im Werden begriffene europäische 
vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren, würden zwar nicht den 
Markt verkleinern, aber zugleich auch neue Marktteilnehmer 
»anziehen«. Insbesondere sei zu erwarten, dass sich mehr und 

mehr Insolvenzverwalter bei der anhaltenden guten Konjunktur 
auch auf (vor-)insolvenzliche Beratung verlegen werden.

Europäisches Verfahren: 
Ausgestalten statt ablehnen

Letzteren Punkt griff auch RA Kolja von Bismarck auf, des-
sen Wechsel als Partner zur US-amerikanischen Kanzlei Sidley 
Austin erst vor gut einem Monat verkündet wurde. So erinner-
ten sich zwischenzeitlich viele Kolleginnen und Kollegen ihrer 
schriftstellerischen Fähigkeiten und diskutierten deutlich zu F
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Königswinter. Am 17.03.2017 diskutierten auf Einladung des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater BDU e. V. 

rund 250 (bis auf wenige Ausnahmen) männliche Teilnehmer auf der Fachkonferenz Sanierung 2017 sowohl rechtliche 

als auch praktische Herausforderungen in Insolvenz und Sanierung. Dazu gehörten der präventive Restrukturierungs-

rahmen, die steuerlichen Risiken bei der Sanierung, P�ege im Wandel und die Reform des Insolvenzanfechtungsrechts.

Text: Rechtsanwalt Mathias Schallnus, Hamburg/Berlin
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extensiv über den Richtlinienentwurf über präventive Restruk-
turierungsmaßnahmen (COM(2016) 723 �nal). Von Bismarck 
machte deutlich, dass zwar die Bundesrepublik spätestens seit 
dem ESUG über einen funktionierenden Rahmen der Unterneh-
menssanierung verfüge, dies jedoch nicht für alle EU-Mitglied-
staaten gelte. Jedoch sprächen auch immer noch bestehende 
Friktionen bei grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren auch 
aus deutscher Perspektive für das neue Verfahren. Zudem zeige 
der ungebremste Wunsch nach der vielfach ökonomisch frag-
würdigen Verlagerung ins Ausland den Bedarf im Inland. Auch 
wenn noch teilweise suggeriert werde, man könne den Brüsse-
ler Prozess stoppen, so müsse man sich vielmehr darauf kon-
zentrieren, seinen Inhalt mitzugestalten. Insbesondere müsse 
man sich darauf ausrichten, wie die zukünftige Richtlinie dann 
in Deutschland umgesetzt wird.

So sei zunächst der Begriff der »likelihood of insolvency« zu 
präzisieren, wobei sich von Bismarck spätestens für den Zeit-
punkt der drohenden Zahlungsunfähigkeit aussprach. Letztlich 
sei aber ein Restrukturierungsverfahren, das schon aus psycho-
logischen Gründen nicht in der Insolvenzordnung verankert 
werden solle, zu jedem Zeitpunkt sinnvoll, wenn dies die Mehr-
heit der Gläubiger so sehe. Dabei solle man dieser – er plädiert 
hier für eine 75-%-Schwelle – durchaus vertrauen, denn kein 
Gläubiger verzichte voreilig auf Teile seiner Forderungen. Dabei 
sei eine Mischung aus Kopf- und Summenmehrheit sicherlich 

nötig, um nicht große Finanzgläubiger hier zu bevorteilen. Ge-
rade die Frage, wer jedoch Finanzgläubiger ist, sei bei mögli-
chen hohen Schadenersatzforderungen oder Warenkrediten als 
schwierig zu beurteilen. 

Auch ein Moratorium sei nicht grundsätzlich abzulehnen, 
sondern gerade nötig, um (einzelne) Akkordstörer auf Antrag 
auszuschließen. Gerade bei Warenkreditgläubigern sei aber 
dann sicherzustellen, dass für zukünftige Forderungen eine Pri-
orität eingeräumt werde, um eine Unterbrechung der Lieferun-
gen auszuschließen. Im eigentlichen Verfahren sei in vielen 
(aber nicht allen) Fällen ein Sanierungsberater sinnvoll, gerade 
bei KMUs, in denen die Geschäftsführung bereits mit dem ope-
rativen Geschäft ausgelastet ist. Auch müsse die Möglichkeit 
bestehen, insolvenzfest und gegenüber sonstigen ungesicher-
ten Gläubigern privilegiert neue Kredite auszunehmen; eine 
Super-Priorität auch vor gesicherten Gläubigern lehnte er je-
doch wegen dann generell zu erwartenden steigenden Finan-
zierungskosten ab. Über den Vorschlag der Kommission hinaus 
müsse zudem die Frage der steuerlichen Bewertung von Forde-
rungsverzichten geklärt werden.

Zuletzt stellte von Bismarck noch auf die hohen Anforderun-
gen ab, denen Gerichte in diesem Verfahren genügen müssten. 
Hier würden Stimmen der Richterschaft immer lauter, man kön-
ne die rechtliche und betriebswirtschaftliche Komplexität al-
leine schon für die Prüfung der Plausibilität der eingereichten 
Unterlagen insbesondere bei Teilzeitstellen nicht halten. Inso-
fern plädierte er für spezialisierte und zentralisierte Kammern 
mit fachkundigen Beisitzern nach dem Vorbild der Kammern für 
Handelssachen.

Rangrücktritt und Sanierungserlass  – 
keine einfachen Lösungen

Wie auch schon von Bismarck in einem Halbsatz erwähnte, 
stellte im folgenden Vortrag RA Phillip-Boie Harder, Associate 
bei Deloitte Legal in Düsseldorf, erneut die Bedeutung des Sa-
nierungserlasses für eine erfolgreiche Sanierung heraus. Neben 
der grundsätzlichen Bedeutung des Steuerrechts, die durchaus 
auch eine entsprechende Due Diligence in der Krise rechtferti-
ge, seien die Schwerpunkte sowohl im Bereich des Rangrück-
tritts als auch des Forderungsverzichts zu sehen. In Bezug auf 

Burkhard Jung

RA Phillip-Boie Harder RA Kolja von Bismarck
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Ersteren stellte er dabei die Frage, ob ein solcher unter dem 
Aspekt der positiven Fortführungsprognose überhaupt noch 
notwendig sei. Vielmehr komme es bei einer solchen gerade ja 
nicht mehr auf die Bewertung der einzelnen Forderung an. Die 
Notwendigkeit eines (erneuerten) Sanierungserlasses hingegen 
war weder für Harder noch für das Publikum fraglich. Nach Dar-
stellung der alten Rechtslage und dem Beschluss des Großen 
Senats des BFH stellte der Düsseldorfer Steuerrechtler den Lö-
sungsvorschlag des Bundesrats vom 10.03.2017 vor. Danach 
könne ein Sanierungs-(Buch-)Gewinn auf Antrag steuerfrei 
gestellt werden, jedoch führe dies zu einem Wegfall sämtlicher 
Verlustvorträge. Auch könnten negative Einkünfte nicht mit 
anderen positiven Einkünften ausgeglichen und nicht in ande-
ren Veranlagungszeiträumen abgezogen werden. Trotz einer 
grundsätzlich positiven Bewertung unterließ es Harder nicht, 
auf die beihilferechtliche Problematik hinzuweisen, die dieses 
Gesetzgebungsverfahren doch noch verlängern könnte. Dabei 
bremste er auch den im Publikum geäußerten Optimismus, die 
Kommission müsse schon eine solche Lösung durchwinken, um 
in Bezug auf den vorinsolvenzlichen Restrukturierungsrahmen 
konsequent zu bleiben.

Operative Sanierung muss die 
Mitarbeiter immer mitnehmen

Weg vom Rechtlichen zum Praktischen ging es in der folgen-
den Präsentation von Helmut Haberl und Tobias Riegger, beide 
Partner der Quest Consulting AG aus Rosenheim. Sehr lebhaft und 
eindringlich machten sie die Bedeutung einer durchdachten Sa-
nierungsnachsorge mit dem Schwerpunkt auf einem Change- 
Management-System deutlich. Wichtig sei es insbesondere, Be-
geisterung zu wecken, auf Eigeninitiative und Selbstmanagement 
zu setzen und einen Kulturwandel im Unternehmen zu initiieren. 
Dabei sei es auch nicht möglich, produktivitäts- und motivati-
onsarme Phasen zu überspringen. Vielmehr sei es völlig natürlich, 
dass Veränderungen Schreck, Ärger und Frustration hervorriefen. 
Jedoch müsse man diese Phasen aktiv steuern, wobei zu berück-
sichtigen sei, dass unterschiedliche Personengruppen sich in 
unterschiedlichen Phasen be�nden. Während das Management 
schon für eine Veränderung offen ist, mag bei den Mitarbeitern 
noch eine Blockadehaltung zu �nden sein.

Nach der ausführlichen Networkingphase rund um ein leckeres 
Mittagessen führten Clemens Fritzen und Andreas Weinberger von 
der Hamburger bzw. Wiener Niederlassung der Netbid GmbH tiefer 
in die Thematik der Be- und Verwertung von Assets ein. Dabei 
wurde deutlich, dass sowohl Buch- als auch Listenpreise nur ein 

Indikator für eine realistische Bewertung sein können. Vielmehr 
benötige man eine tiefgehende Marktkenntnis gerade des Zweit-
markts. Insofern greife man bei Netbid gerade nicht auf Modelle 
der Versicherungswirtschaft zurück, die in der Regel auf Neube-
schaffungen bzw. einem Ausfallrisiko fußten. Wirklich realistisch 
seien also letztendlich nur Liquidationswerte, Fortführungswerte 
würden dann auf diesen aufbauend zuzüglich der (eingesparten) 
Ausbau- und Einbau- sowie Handelskosten berechnet; eine Be-
rücksichtigung z. B. der Rentabilität sei nicht seriös und werde 
auch von Netbid nicht vorgenommen.

Altenp�ege als neu zu 
besetzender Krisenmarkt

Trotz des immer weiter fortschreitenden demogra�schen 
Wandels ist auch der P�egemarkt für Sanierungs- und Restruktu-
rierungsberater attraktiv, wie Hermann Josef Thiel, Geschäftsfüh-
rer der Terranus Consulting GmbH, deutlich machte. In einer 
detaillierten Präsentation führte er zunächst in den Markt sowohl 
seitens der Nachfrage wie auch des Angebots ein. So sei neben 
einem Anstieg der P�egebedürftigen vor allem ein Trend hin zu 
privatwirtschaftlichem P�egeangebot zulasten kommunaler An-
gebote zu verzeichnen. Diesen beiden Trends stünden eine nicht 
ausreichende öffentliche Finanzierung mit unterschiedlichen 
Kostenträgern für die konkrete P�ege bzw. (Folge-)Investitionen 
und seit 2016 landesgesetzlich und damit unterschiedlich ausge-
staltete Landesheimgesetze mit stetig neuen Anforderungen an 
die Ausstattung gegenüber. Neben branchenübergreifenden Kri-
senursachen wie Overrent bzw. nicht ausreichender Auslastung, 
zu hohen Personalkosten und klassischem Missmanagement seien 
somit zusätzliche Risiken zu betrachten. In der Sanierungsbe-
ratung selbst müsste zudem das besondere Beziehungsge�echt 
berücksichtigt werden. Die existenzielle Bedeutung eines P�ege-
heims sowohl für die Bewohner als auch die Angehörigen, ein 
sehr angespannter Personalmarkt und eine öffentliche Aufsichts- 
und Finanzierungsstruktur verlangten nach einer besonders pro-
aktiven Informationspolitik.

Reform des Insolvenzanfechtungs-
rechts – viel Lärm um nichts?

RA Reinhard Willemsem, Partner der Luther Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH am Münchner Standort, zeichnete als letzter Vor-
tragender des Tages vor noch reichlich gefüllten Reihen ein eher 
negatives Bild der kürzlich verabschiedeten Reform des Insolvenz-
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anfechtungsrechts. So gehe zunächst die vorgesehene Änderung 
des §  14  InsO dahingehend, dass Anträge nicht alleine dadurch 
unzulässig würden, wenn die zugrunde liegende Forderung erfüllt 
werde, ins Leere. Vielmehr sei nicht davon auszugehen, dass die-
se Norm einen großen Anwendungsbereich haben wird, habe man 
doch als befriedigter (Sozialversicherungs-)Gläubiger schon aus 
Anfechtungsgesichtspunkten kein Interesse an einer Verfah-
renseröffnung und werde den Insolvenzantrag zeitnah verfah-
rensbeendend zurücknehmen. Auch die Änderung des §  133 InsO 
sei nur eine Scheinänderung, da die Verkürzung der Anfechtungs-
frist praktisch irrelevant und nach der Rechtsprechung der Nach-
weis der Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit ähnlich leicht gelinge 
wie die Kenntnis der drohenden Zahlungsunfähigkeit. Lediglich 
die Zinsregelung genieße uneingeschränkte Zustimmung, jedoch 
sei unklar, wie hier Altfälle tatsächlich zu bewerten seien.

Insgesamt biete die Reform aus Sicht der Verwalter also 
kaum Neues, zeichne das Gesetz doch lediglich die Rechtspre-
chung des BGH bzw. im Fall des § 142 InsO des BAG nach. Auch 
die Änderung der Zinslaufregelung sei leicht durch ein frühes 
(Serien-)Anschreiben an alle Gläubiger zu umgehen, auch wenn 
hier die Gefahr einer Feststellungsgegenklage bestehe – ledig-
lich das vermiedene Fiskusprivileg sei positiv zu beurteilen. 
Seitens der Gläubiger sei das Projekt noch deutlich negativer 
zu sehen, werde doch durch den neuen §  133 InsO nicht mehr 
Rechtsicherheit, sondern durch eine neue Terminologie auch in 
§  142 InsO Anreize zu weiteren Rechtstreitigkeiten geschaffen. 
Insgesamt habe es der Gesetzgeber versäumt, die Systematik 
des Anfechtungsrechts durch eine Verlängerung der Fristen in 
den §§  130 und 131 InsO verbunden mit einer deutlichen Ein-
schränkung der Vorsatzanfechtung wiederherzustellen. «

Tobias Riegger Hermann Josef Thiel

RA Reinhard Willemsem Andreas Weinberger

Helmut Haberl 

Clemens Fritzen 


